










Temporäre Festsetzung
6. Festsetzungen zu Nutzungen bis zum Eintritt bestimmter Umstände (§ 9 Abs. 2 BauGB)
6.1 Planstraße B
Nach Anschluss der Planstraße B (Bebauungsplan Nr. 88A) an den Beimoorweg / Kurt-Fi-
scher-Straße werden die Festsetzungen innerhalb der „Umgrenzung von Festsetzungen zu Nut-
zun-gen bis zum Eintritt bestimmter Umstände“ (Wendeanlage / Straßenverkehrsfl äche) aufgeho-
ben. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Festsetzungen des Planausschnitts A (Gewerbegebiet GE/
N2, überbaubare Grundstücksfl ächen) für diesen Bereich.

Kreisverkehr am Ortseingang und Mischgebietsfestsetzung






